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Beratungsfolge 
Datum Gremium Zuständigkeit 

19.10.2023 Gemeindevertretung Blowatz Vorberatung 
 
Sachverhalt 
Der Ausschuss für Soziales, Schule, Jugend, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 
05.06.2023 über eine Änderung der Benutzungs- und Entgeltsatzung für die außerschulische 
Nutzung von Schulräumen und der Turnhalle der Gemeinde Blowatz vom 01. November 
2016 beraten und schlägt der Gemeindevertretung folgende Änderung der Entgelte für die 
Nutzung der Turnhalle der Grundschule Dreveskirchen vor: 

- Wismarer Werkstätten, Qigong:                          20,00 €/angefangene Stunde 

                                                                            (vorher 10,00 €) 

- Feuerwehr Stove, andere Vereine:                     15,00 €/angefangene Stunde 

                                                                            (vorher 10,00 €) 

- Frauensport, Sportgruppe Fußball, Line-Dance: 5,00 €/angefangene Stunde 

                                                                             (vorher 3,00 €) 

- Kita, Samba Trommeln, FF Blowatz:                   0,00 €/angefangene Stunde 

                                                                                         (vorher 0,00 €) 

                                                                                         (Kita Stove vorher 10,00 €)  

- Poeler SV:                                                            10,00 €/angefangene Stunde 

                                                                                    (vorher 10,00 €)  

Die Wismarer Werkstätten nutzen seit diesem Schuljahr nicht mehr die Turnhalle.  

 

Die Gemeindevertretung soll auf ihrer Sitzung am 19.10.2023 über eine Änderung der 
Entgelte für die Nutzung der Turnhalle beraten und Vorschläge für die Höhe der Gebühren 
machen. Dabei sollten die Gemeindevertreter bedenken, ein Erlass von Gebühren sind 
freiwillige Leistungen der Gemeinde.  

 
Anlage/n 

1 Benutzungs- und Entgeltsatzung für die außerschulische Nutzung von 



Schulräumen und der Turnhalle der Gemeinde Blowatz (öffentlich)  
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